
Meldung
der

MililiirlnxMchligen
im Jänner 1816.

Kundmachung.

Die Erstattung der mündlichenMeldung im Sinne vorstehenderEinteilung empfiehltsichim eigenenInteresse
der Meldepflichtigen, da sonsteine rascheAbfertigung der Parteien unmöglichwäre.

Bom Wiener Magistrate als politischer Behörde I. Instanz,
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